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           Hausordnung für den Postgarten mit Bistro in Steinwiesen 

Der Postgarten ist ein Ort der Begegnung, des Austauschs und der Erholung. 

Damit sich alle Besucherinnen und Besucher wohlfühlen, gelten folgende 

Regeln: 

1.          Nutzung des Bistros 

• Die Hausordnung gilt für alle Bereiche des Bistros, einschließlich des 

barrierefreien WCs. 

• Das Bistro steht ausschließlich im Rahmen genehmigter Veranstaltungen 

zur Verfügung. 

• Die Nutzung ist zeitlich begrenzt und muss vorab mit dem Betreiber 

abgestimmt werden. 

• Nach der Nutzung ist das Bistro sauber und ordentlich zu hinterlassen.  

• Der Kühlschrank ist zu entleeren und gereinigt zu übergeben. 

Müll muss selbstständig nach gesetzlichen Vorschriften entsorgt werden. 

 

2.           Barrierefreier Zugang 

• Der Postgarten ist barrierefrei zugänglich. Bitte achten Sie darauf, Wege 

und Zugänge freizuhalten, damit alle Besucher uneingeschränkt 

teilnehmen können. 

 

3.      Barrierefreies WC 
• Das barrierefreie WC steht allen Gästen zur Verfügung. 

• Auch hier gilt: Sauberkeit ist oberstes Gebot. 

• Schäden oder Verunreinigungen sind umgehend zu melden. 

 

4.       Rücksichtnahme 

• Bitte vermeiden Sie Lärm und respektieren Sie die Ruhezeiten. 

• Musik und Lautsprecher sind nur im Rahmen genehmigter Veranstaltungen 

unter Einhaltung der Ruhezeiten erlaubt. 

 

5.       Rauchen, Brandschutz & Sicherheit 
• Offenes Feuer, Kerzen oder Rauchen im Innenbereich sind verboten. 
• Fluchtwege sind jederzeit freizuhalten. 
• Feuerlöscher steht zur Verfügung. 
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6.  Gesetzliche Vorschriften 

• Es gelten die gesetzlichen Vorschriften, insbesondere in Bezug auf: 

➢ Jugendschutz 
➢ Rauchverbot in Innenräumen 
➢ Lärmschutzbestimmungen 
➢ Brandschutz 

• Bei Veranstaltungen mit Ausschank von Alkohol ist eine 
Ausschankgenehmigung erforderlich. 

7.         Veranstaltungen 

• Öffentliche und private Veranstaltungen müssen vorab angemeldet und 

genehmigt werden. 

• Die Veranstalter sind für die Einhaltung der Hausordnung verantwortlich. 

 

8.      Haftung und Sicherheit 

• Der Veranstalter haftet für Schäden, die während der Nutzung entstehen. 

• Offenes Feuer, Rauchen im Innenbereich und das Mitbringen gefährlicher 

Gegenstände sind untersagt. 

• Die Hausordnung ist Bestandteil der Nutzungsvereinbarung. 

• Schäden oder Gefahrenquellen sind umgehend dem Betreiber zu melden. 

 

9. Ansprechpartner  

• Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an die zuständige 

Verwaltung, Tel. 09262 77-301 oder den technischen Betreuer, Tel. 0151 

68491091. 


